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J\s 50 Samstag , den 26. Hprü abends 31. ZahrgÄNg 1919

* Das Landratsamt in Königstein Hat eine
Verordnung vom 14 . 4 . des Herrn Ädministrateur
mÜitaiie des « uifes Königstem über Die Milch - und
Fleischoersoruung übersandt . Zw ^ck detselben ist,
die wichtigen Nah ungsmittel Milch und Fleisch
besser uud reichlicher als bisher zu erfassen . Im
wesentlichen gilt folgendes : „Das M ' lchabgabesoll
der Kuhhalter niuß tm Durchschnitt 2 ' / » Liter pro
Kuh betragen und es tst Sache einer Ortskommisston
welche aus dem Bür eime fter und 2Ortskundigen
und sachoe>ständ gen Bürgern besteht , einen ge¬
rechten Ausgleich in der Gemeinde zu schrffen . Das
E gebnis dieser Festsetzung ist in eine Liste einzu-
tragen , welcde dem Landratsamt in Königftein all¬
monatlich eingeretcht wird . Gleichzeitig ist eine
Bedatssnachweisung auszustellen , die ebenfalls dem
Landrat vorgelegt wird Auf Grund dieser beiden
Nachweisungen witd  bestimmt , wohin die etwaige
Ueberschußmenge aus der Gemeinde zu liefern ist.
Die Bürgermeister sind für die genaue Kontrolle
der Mtlchlieserungen verantwortlich und haben jeden
Sa » Stag dem Landtat zu melden , welche Land¬
wirte ihre Pflicht dabei nicht erfüllt haben . Hin¬
sichtlich der Fleifchoei sorgung ist angeordnet worden,
daß jeder An - und Verkaui von Vieh dem Bürger¬
meister zur Berichtigung der D :ehkat .rster anzuzeigen
ist . Allmonatlick hat eine üsung des V ehbeftandes
durch die Ortsbehörde stattzufiaden .- Jede Not¬
schlachtung ist sofort dem Landrai anzuzeigen . Nicht
genehmigte Schlachtungen jeder Art sind verboten.
Die Landwirte haben das von den zuständigen
Kommissionen aufgenommene Vieh abzuliesern . Die
Bürgermeister sind für die Durchfüh ung dieser An¬
ordnungen verantwortlich . Jede Uebertretung wird
bestraft ." Die Landwirte und Viehhalter werden
gut daran tun , sich genau an diesen Bestimmungen
zuhalten , damit unliebsame Folgen vermieden werden.

* Der Magistrat bittet , in Ansehung ver-
schiedener Vorkommnisse deser Woche,die Bevölkerung
dringend darum , sich an die vorgrschriebenen Stunden
bei den Lebensmiltelabgaben zu halten , da sonst
eine geordnete Verteilung und Kontrolle der mit
der Ausgabe betrauten Beamten unmöglich ist.

* Wegen der verspäteten Viehlieserung von
Königftein konnte heute ein Fleischoerkauf nicht statt-
finden . Ec wird morgen , Sonntag von 7 — 9 Uhr
nachgeholt werden . Wir verweisen auf die Be¬
kanntmachung.

* Vom Mainzer Gemüsemarkt wird berichtet,
daß dort am Dienstag schon die ersten Spargeln
zum Verkauf angeboten wurden . Es Hand It sich
nur um ein geringes Quantum , das zu 3 Mk das
Pfund abgesetzt wurde.

* Der Eisenbahnverkehr im Direktronsbezirk
Frankfurt a . M . ist seit Freitag wieder in beschränktem
Umfange ausgenommen . Es werden Personenzüge,
aber noch keine Schnellzüge gefahren.

* Die Sammelftelle der Nass Landesbank erinnert an
die Zahlung der fälligen Hypotheken,insen . Letzter
Termin 30 4 >9 . _

Die Brotkartenausgabe
findet am Montag , den 25 . 4 . 19 , vormittags von
8 — >2 Uhr und nachmittags von l2 — 5 ' Uhr im
Zimmer Nr . 3 des Bürgermeisteramtes statt . Wir
bitten dringend die Zeiten , wte bisher , einzuhallen.

Der Maststrat . Müller -Miuler.

Wekanntmachrmg
betreffend die Rückgabe in Belgien und Frankreich
beschlagnahmter uuö sortgeiiommener Maschinen,
Maschinenteile , industrieller oder landwirtschaftlicher
Belriebsgeräte , Zubehörteile jeder A -t sowie allge¬
mein industrieller Wder landwirtschaftlicher Gegen-

Wnde aller Art.

Durch Verordnung vom 28 . März 1P19 ist
auf Grund des § Isdes Gesetzes zur Durchführung
der WaffenstillstaildKedingungen mm 6 . März 1919
(Reichsgeietzblalt SR286 ) unter Abänderung der
Veroidnu 'ig vom I .Mebruar 1919 in der Fassung
des Gesetzes vom Februar 1919 (Reichsgesetz
blatt S - 143 , S . ly !| angeordnet , daß sämtliche
Maschinen , MaschmMteile , industrielle oder land¬
wirtschaftliche BelriKsgeräte , Zubehörteile jeder
Art , sowie allgeme « indust -ielle oder landwirt¬
schaftliche GegeiiständDjeder Art , die aus den von
den deutschen Truppe « besetzt gewesenen Gebieten
Belgiens oder FrankreW von deutschen militärischen
oder Zivtlbehörden tMr von einzelnen deutschen
Privatpersonen aus iHnd einem Grunde fortge¬
nommen sind , beschlagMhmt werden . Die Beschlag¬
nahme hat die WirkunM daß die Vornahme von
Veränderungen an deHvon ihr berührten Gegen¬
ständen , auch von OrtMränderungen , verboten ist,
und rechtsgeschästliche UMfügungen über sie verboten
und nichtig sind . DenNechtsgeschäftlichen Verfüg¬
ungen stehen VerfügunK gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung odMLrrestvollziehung erfolgen.
Tie Beschlagnahme enM mit dem freihändigen
Eigentums -Erwerb durcEdas Reich , mit der Ent¬
eignung oder mit der fMigabe.
a ) Wer mit Beginn deWI . Januar 19l9 Eigen¬

tümer , Besitzer oder (Miah ' saminhaber der oben
bezeichneten GegenftäMe war,

b ) wer zu irgend einer Mit Eigentümer , Besitzer
oder GewahrsaminhaM dieser Gegenstände ge¬
wesen ist und sie zerstö« oder ins Ausland ver¬
bracht hat , ist verpflxMk , hiervon unverzüglich
spätestens bis zum 20 .April 1919 bei der Reichs-
entschädtgungskommissiD , Maschinenobteilunq,

- Berlin W . 10 , ViktoriDraße 34 , unter Bezeich¬
nung der EigentumsrHrhältmsse Anzeige zu
erstatten Die Anzeigen pur dem besetzten Gebiet
sollen folgende AussMift auf dem Brief¬
umschlag tragen : U

An
Service de la Restitution Industrielle

für ReichS ' EntschädigungKKommission Berlin
Wiesbaden.

Ob die Gegenstände stchUn Deutschland oder im
Anslande befinden , macht keWen Unterschied.

Gegenstände , teren EiHntums -, Besitz - oder
Gewahrsamsverhältnisse sich Mit dem 31 . Januar
1919 verändert haben , müsseMatißerdem durch den
neuen Eigentümer , Besitzer oW Gewahrsaminhaber
angemeldet werden

Wer einen Gegenstand Meits auf Grund der
Verordnung vom 1. Februar 1« 9 (Reichsgesetzblatt
S . 143 , S . 199 j angemeldet M , ist von der noch¬
maligen Anmeldung dieses GeMnstandes befreit.

Auf Grund der ErmächtiMng im § 2 Satz 4
der Verordnung vom 28 . MärM9I9 bestimmt die
Reichsentschädigungskommission Ker Art und Inhalt
der Anmeldung folgendes:

1 . Die Anmeldung ist für jeden Gegenstand einzeln
auf amtlicher Vordrucken in 4 gleichlautenden
durch eine lche Klammer zu verbindenden Stücken
(eine Hauptkärte und 3 Nebenkarten ) zu bewirken.
Die nötiges Vordrucke liefert die Reichsent-
schädigutigsHmnrission unentgeltlich auf Anfordern.
Im besetztem Gebiet können die Meldeformulare
durch die nLchstgelegene Handelskammer bezogen
werden.

2 . In der AnMldung müssen angegeben werden:
a ) soweit beltznnt , Ursprung des Gegenstandes,

Name de¥ früheren ausländischen Besitzers,
Land , in d«m und Ort an dem der Gegenstand

sich zur ZM der Wegnahme befunden hatte,
d ) Name des « etzigen Besitzers , seine Anschrift,

Standort oAr Lagerort des Gegenstandes;
L) Vorbesitzer , « sbefondere also Vermitllnngssblle

oder Verkäüxr , von dem der Gegenstand be¬
zogen und Miaue Angabe , aus welche Weffe
sonst der GeWnstand erworben wurde . Soweit
bekannt , stndHie Beschlagnahmemerkmale an¬
zugeben , bei Maschinen insbesondere die Be-
schtagnahmenHimer (z. B . Fz . Nr - 54 , B . d.
K . M . 1, Nr . IpOl ) und die Aufnahmebogen»
numn .er (FirnMnschild ) ;

d ) an bi * VermitWmgsstell , bezw . Verkäufer ge¬
zahlter KaufprP ;

e ) Merkmale , die Wr die genauen Kennzeichen
des GegenstandeUnach Handelsgebrauch üblich
sind , also bei Maschinen insbesondere Art,
Abmessung undMeiftung (z. B . bei Dreh-
bänken : SpitzenhöÄ und Drehlänge bei Motoren
PS , Tourenzahl Uw .) , bei anderen Gegen¬
ständen , S -offlänM , Breite , Höhe , Stärke,
Gewicht , RaumiHalt , Marken und dergl.
Etwaige Zeichen deMchilder des Erzeugers oder
Vorbesitzers sind abKriftlich genau mitzuteilen:

I) bei Maschinen unWergl ., falls nicht genau
bekannt , ungeföhreÄAIter;

L) bei Maschinen undHergl ., falls nicht genau
bekannt , nngefähr « Gewicht (ohne Zubehör
und Ersatzteile ) ; U

b ) Zubehör und ErsatzWle;
i) etwaige an dem b« r . Gegenstand vorge¬

nommenen Verändermtgen;
k ) jetziger Zustand ( sehrßgut erhalten , noch voll

gebrauchsfähig , nur ckch größerer — kleinerer

Reparatur gebrauchsfähig — unbrauchbar;
3 . In der Anmeldung sollen, falls bekannt , ange¬

geben werden : ¥ ^
a ) Hersteller und besoMre Kennzeichen des

Gegenstandes , z. B . bsLMaschinen Type oder
besondere Angaben üb « Bauart;

d) etwaige EinwendungeU gegen die sofortige
oder demnächstige Rückgabe an die deutsche
Regierung gegen angeHtssene Entschädigung;
welche Summe wird sÜL die Rückgabe an das
Reich verlangt und wiss wird sie begründet?

4. Die tzauptkarte und die dHi Nebenkarten dürfen
nicht gefaltet werden.

6 . Wo mehrere Gegenstände in Frage kommen, ist
außer den Einzelmeldun ^en (je in 4 Stücken)
eine Gesamtausstellung n.ebft drei Abschriften
beizufügen , die enthalten chuß:

a ) Name des jetziqen Besitzers , fein, Anschrift,
Standort des GegenftaDes;

b ) Art der Gegenstandes usw.



Eine besondere Form für die Gesamtaufstellung
ist nicht vorgeschrieben.

II.  Die gleiche Anforderung ergeht an alle
militärischen und bürgerlichen Dienststellen, in deren
Gewahrsam (Betrieben, in Parks, in Vergwerkeu,
tzafenanlagen, auf Lägern, Eisenbahnen, Schiffen,
Werften oder sonstwo) sich derartige Gegenstände
belgischer oder französischer Herkunft befinden. So¬
weit diese Dienststellen wegen mangelnder Sachkunde
außerstande sind, alle geforderten Angaben zu machen,
müssen wenigstens die bekannten oder leicht zu
ermittelnden bezeichnet werden.

III. Die Eigentümer, Besitzer und Gewahr¬
saminhaber der Gegenstände sind verpflichtet, sie
auszubewahren und pfleglich zu behandeln, sowie
alles zu unterlassen, wa» eine Verringerung des
Gebrauchswertes zur Folge haben könnte.

IV. Auf die schweren Strafbestimmungen
§Z8—10 der Verordnung vom 28. März 1919 wird
besonders aufmerksam gemacht.

Berlin, den 4 April 1919.
Reichsentschädigungskommission.

Der Präsident: gez Hiekmann.

Nach der erst jetzl veröffentlichten
Verordnung über die Neuausstellung von
Zulassuitgsbescheinigungen für Kraftfahrzeuge

vom 21. Februar 1919
verlieren sämtliche bisherigen Zulassungsbescheinig¬
ungen und Kennzeichen ihre Gültigkeit.

§ 3. Der Eigentümer eines gegenwärtig zum
Verkehr zugelassenen Krafifahrzeuges kann bei der
höheren Verwaltungsbehördeunter Vorlegung der
bisherigen Zulassungsbescheinigung die Erteilung
einer neuen jZulaffungsbescheinigung und eines
neuen Kennzeichens beantragen. Während des Er¬
neuerungsverfahrens werden- dem Antragsteller die
bisherige Zulassungsbescheinigung und das bisherige
Kennzeichen belaff.n, jeooch nicht über den 15. April
1919 hinaus.

§ 4. Bevor die höhere Verwaltungsbehörde
einem gemäß § 3 gestellten Antrag stattgibt, hat sie
das Reichsverwertungsamt zu hören. Die Anhörung
unterbleibt nur, wenn das Kraftfahrzeug vor dem
1. November 1918 zum Verkehr zuselafsen gewesen
ist, und seit der Zulassung den E«Kentümer nicht
gewechselt hat, oder wenn bei erfolgtem Eigentums¬
wechsel die Umschreibung der Zulassungsbescheinig¬
ung vor dem 1. Nov. 1918 ftattgesunden hat usw.

Der Wortlaut der Verordnung kann Hierselbst,
vormittags, auf Zimmer No. 5 des Bürgermeister¬
amtes eingesehen werden.

2n Betracht kommen nur die Eigentümer der
gegenwärtig zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge.

Um eine Lahmlegung des Verkehrs mit Kraft¬
fahrzeugen ued hierdurch bedingte wirtschaftliche
Schätzungen weiter Kreise zu vermeiden, bin ich
ermächtigt worden, den Kraftfahrzeugbesitzern bei
Vorlage der Erneuerungsantrages in allen Fällen,
wo zweifelfrei feststeht, daß das Fahrzeug nicht auf
unrechtmäßige Weife aus den Beständen der Heeres¬
verwaltung erworben ist, eine Zwischenbescheinigung
zu erteilen.

Die Anträge gemäß § 3 der Verordnung,
denen die bisherige Zulassungsbescheinigung und
eine Stempelmarkezu 3 Mark beigefügt werden
müssen, und aus denen ersichtlich sein muß, wann
und von wem das Fahrzeug durch den jetzigen Be¬
sitzer erworben worden ist, sind im Interesse eines
beschleunigten Verfahrens ohne Vermittlung der
Octspolizsibehörde bei mir anzubringen.

Falls es sich jedoch um Kraftfahrzeuge han¬
delt, die erst nach dem 1. November 1918 zum
Verkehr zugelassen worden sind, bezw. um solche
Kraftfahrzeuge, die zwar vor dem 1. November
1918 zugelassen waren, aber nach diesem Tage
ihren Eigentümer gewechselt haben, sind die Anträge
bei der Ortspolizeibehörde einzureichen.

Königstein(Taunus), den 17. April 1819.
«urivcai.

Wird veröffentlicht:
Eronberg, den 24. April 1919.

Die Pol .zeiverwaltung Müller Mittler.

^ v»,„ugrungszu>ranoes
des Schlachtviehes ergeben die Schlachtungen eine
verminderte Ausbeute und von diesem Gesichtspunkte
aus hat der Kreis-Ausschuß in seiner Sitzung vom
17. ds. Ms^ beschlossen, den Verkaufspreis von
Fleisch und Wurst ab 21. 4. 1919 um 20 Pfennig
pro Pfunds zu erhöhen.

König  st ein (Taunus ), 22. April 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschusjes: Jacobs.

Wird veröffentlicht.
Der Magistrat. Müller-Mittler.

Die von der Pferdezuchtgenossenschaft für den
Stadt- und Landkreis Wiesbaden und des Vor¬
sitzenden der Genossenschaft, Herrn Heinrich Merten
angekauften3 Hengste, welche von der Landwirt¬
schaftskammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden
angekört und auf Station Erbenheim aufgestellt
worden sind, können von den Pferdezüchtern des
Kreises Königstein mitbenutzt werden. An Deck-

und Fohlengeld wird von den Nichtmitgliedern
150—175.— Mk. erhoben. Ein tierärztliches Attest,
daß die Stuten gesund sind, muß vorgezeigt werden'
Die Deckzeiten sind von 7—8 und 11—12 Uhr
vormittags und von 6—7 Uhr nachmittags Es
empfiehlt sich, die Stuten telephonisch Amt Wies¬
baden Nr. 279 vorher anzumelden.

. Bemühungen des Herrn Landrats in
Königstein, für den hiesigen Kreis eine Deckstation
zu errichten, waren ergebnislos, da die dem Land¬
gestüt Dillenburg zur Verfügung stehenden Beschäler
sämtlich vergeben sind. Die Deckstation Oberursel,
welche im unbesetzten Gebiet liegt, kann von hier
aus nicht benutzt werden.

Eronberg, den 24. April 1919.
Der Magistrat. Müller-Mittler.

Die Cartes de circulation de frontalier
sind den Inhabern cüisgestellt worden unter der
Bedingung, daß sie imVmbesetzten Gebiet um ihren
Lebensunterhalt zu vê ienen, dauernd beschäftigt
sind. Alle Inhaber vonXcartes de circulation de
frontalier werden aufgeforl̂ rt, die Karten innerhalb
24 Stunden an das Paßbureau zurück zu geben.
Eine Kontrolle der Karten̂ kndet statt. Wer ent¬
gegen den obigen Bestimmul̂ en im unberechtigten
von cartes de circulation d» frontalier ist, wird
bestraft. V

Eronberg. den 26. April» 919.
Palpbüro : Hahn.

Betr . städtischer Fleischverkauf.
fler Fleischverkauf findet am Sonntag,  den

27 . April , vormittags von 7 bis 9 Uhr, in allen
Metzgergeschäften(außer hembus) statt. Ls gelten
di« gewohnten Vorschriften, um deren genau« Beach¬
tung ersucht wird.

Eronberg. 26. April 1919.
Der Magistrat. Müller-Mittler.

Betr . Krieqsbcschädigte.
sämtliche hier wohnhaften Kriegsbeschädigten,

welche noch keine besondere Aufforderung erhalten
haben, werden-ersucht, zwecks Prüfung ihrer Renten¬
verhältnisse sich am Montag,  den 28. April 19>9,
nachmi tags, in Zimmer (0 des Bürgermeisteramtes
ju melden.

Eronberg, den 26. April l9 '9.
Der Magistrqt. Müller-Mittler.

Todes-Anzeige.
Heute entschlief sanft nach langem, schweren Leiden

mein lieber guter Mann, unser treubesorgter Vater, Bruder,
Schwiegersohn, Schwager, Onkel und Vetter

Philipp Geisel
im Alter von 49 Jahren.

2n tiefer Trauert
Ltrise Geisel geb. Sauer

und Kinder.
Eronberg, »en 25. April 1919.

Die Beerdigung findet statt Sonntag, den 27. April, nachm. 4 Uhr
vom Sterbehause, Frankfurterstraße39 aus.

Allen Freunden und Bekannten hierdurch die traurige
Mitteilung, daß unsere liebe gute Tante, Großtante nnd
Urgroßtante

Oockes-Un zeige.

im hohen Alter von 93 Jahren gestern abend sanft ent.
schlafen ist.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Eronberg a. T ., Frankfurta. M., Cavigny-Straße 10,

25. April 1819.

Auf Wunsch der Verstorbenen findet die Feuerbestattung in Frank¬
furt in aller Stille statt.

Gesang -Verein I Gronberg.
Unseren Mitgliedern hierdurch die traurige Mit¬

teilung, daß unser langjähriger Mitglied

Herr Philipp Geisel
von seinem unheilbaren Leiden erlöst wurde. Sein
Andenken wird bei uns in Ehren fortleben.

Die Beerdigung findet Sonntag nachmittag4 Uhr
statt. Zusammenkunft der Mitglieder um 3'/, Uhr
im Grünen Wald.

Der Vorstand.

Zwei ZiegenlämmerltzW(MkkWUII
zur Zucht, zu verkaufen.

Näh Geschäftsstelle.

Wkl Mnnrr
zu verkaufen.

Schreyerstr. 2

schöne pikierte Mac - Mahon,
billig abzugeben.

Wo? sagt die Geschäftsstelle.

Kräftiger ™ “
Lehrling

aus gut. Familie, sofort gesucht.
Gärtnereibetrieb Buchnhnun,

jMMl -WlllW
in Eronberg oder Umgebung,
möglichst mit Gartenanteil sof.
od. später zu mieten gesucht.

S ch rein er,  Niederhöchstadt.

Gur e,h.
Nähmaschine und

Ausziehtisch
zu kaufen gesucht.  Offerten
an die Geschäftsstelle.

als 2. Hypothek, mit doppeltem
Einsatz gesucht.

Näh Geschäftsstelle.

Moderne

gesucht. Näh. Geschäft-stelle.

Knochen: Lumpen
und alle Metalle kauft zu den

höchsten Preisen
Golthilf Kundel, Schwalbachi.T.
Bestellungen in Grünen Wald

erbeten.

Kunjigewerbefchule Offenbacba .M.
Ausbildung von Schülern und

® Schülerinnen.
Großß. Direktor Prof.Eberbardt,
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